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BESCHLUSS 2013/798/GASP DES RATES 

vom 23. Dezember 2013 

über restriktive Maßnahmen gegen die Zentralafrikanische 
Republik 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf 
Artikel 29, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Rat hat am 16. Dezember 2013 seine tiefe Besorgnis ange
sichts der Lage in der Zentralafrikanischen Republik bekundet. 

(2) Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am 5. Dezember 
2013 die Resolution 2127 (2013) angenommen, mit der ein Waf
fenembargo gegen die Zentralafrikanische Republik verhängt 
wird. 

(3) Weitere Maßnahmen der Union sind erforderlich, damit be
stimmte Maßnahmen durchgeführt werden können — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Der Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von 
Rüstungsgütern und dazugehörigen Gütern aller Art, einschließlich Waf
fen und Munition, Militärfahrzeugen und -ausrüstung, paramilitärischer 
Ausrüstung und entsprechender Ersatzteile, an die Zentralafrikanische 
Republik durch Staatsangehörige der Mitgliedstaaten oder vom Hoheits
gebiet der Mitgliedstaaten aus oder unter Benutzung von ihre Flagge 
führenden Schiffen oder Luftfahrzeugen sind unabhängig davon, ob 
diese Güter ihren Ursprung im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten haben 
oder nicht, verboten. 

(2) Es ist verboten, 

a) technische Hilfe, Vermittlungsdienste und sonstige Dienste, ein
schließlich der Bereitstellung bewaffneter Söldner, im Zusammen
hang mit militärischen Aktivitäten und der Bereitstellung, Herstel
lung, Instandhaltung und Verwendung von Rüstungsgütern und da
zugehörigen Gütern aller Art, einschließlich Waffen und Munition, 
Militärfahrzeugen und -ausrüstung, paramilitärischer Ausrüstung und 
entsprechender Ersatzteile, unmittelbar oder mittelbar an natürliche 
oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in der 
Zentralafrikanischen Republik oder zur Verwendung in der Zentral
afrikanischen Republik zu erbringen; 

b) Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit militärischen 
Aktivitäten, insbesondere Zuschüsse, Darlehen und Ausfuhrkredit
versicherungen, sowie Versicherungen und Rückversicherungen für 
den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von 
Rüstungsgütern und dazugehörigen Gütern oder für damit zusam
menhängende technische Hilfe, Vermittlungsdienste und sonstige 
Dienste unmittelbar oder mittelbar an Personen, Organisationen 
oder Einrichtungen in der Zentralafrikanischen Republik oder zur 
Verwendung in der Zentralafrikanischen Republik bereitzustellen; 

▼B 
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c) wissentlich und vorsätzlich an Aktivitäten teilzunehmen, mit denen 
die Umgehung der unter den Buchstaben a oder b genannten Verbote 
bezweckt oder bewirkt wird. 

▼M5 

Artikel 1a 

Die Mitgliedstaaten beschlagnahmen, registrieren und entsorgen (sei es 
durch Vernichtung, Unbrauchbarmachung, Lagerung oder Weitergabe 
an einen anderen Staat als die Herkunfts- oder Zielstaaten zum Zwecke 
der Entsorgung) die von ihnen entdeckten Artikel, deren Lieferung, 
Verkauf, Weitergabe oder Ausfuhr nach Artikel 1 untersagt ist. 

▼B 

Artikel 2 

(1) Artikel 1 gilt nicht für 

▼M5 
a) den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von 

Rüstungsgütern und dazugehörigen Gütern sowie die Bereitstellung 
damit zusammenhängender technischer Hilfe oder Finanzierung und 
finanzieller Unterstützung, die ausschließlich zur Unterstützung der 
Mehrdimensionalen integrierten Stabilisierungsmission der Verein
ten Nationen in der Zentralafrikanischen Republik (MINUSCA), des 
Regionalen Einsatzverbands der Afrikanischen Union (AU-RTF), 
der Missionen der Union und der in die Zentralafrikanische Repu
blik entsandten französischen Truppen oder zur Nutzung durch sie 
bestimmt sind; 

▼B 
b) den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von 

Schutzkleidung, einschließlich Körperschutzwesten und Militärhel
men, die von Personal der Vereinten Nationen, Personal der Union 
oder ihrer Mitgliedstaaten, Medienvertretern sowie humanitären Hel
fern und Entwicklungshelfern und beigeordnetem Personal aus
schließlich zum persönlichen Gebrauch vorübergehend in die Zen
tralafrikanische Republik ausgeführt wird; 

c) den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von 
Kleinwaffen und dazugehörigen Gütern, die ausschließlich zur Ver
wendung durch internationale Patrouillen bestimmt sind, die in dem 
Dreistaaten-Schutzgebiet Sangha-Fluss für Sicherheit sorgen, um 
gegen Wilderei, den Elfenbein- und Waffenschmuggel und andere 
Aktivitäten vorzugehen, die gegen das innerstaatliche Recht der 
Zentralafrikanischen Republik oder gegen ihre völkerrechtlichen 
Verpflichtungen verstoßen. 

(2) Artikel 1 gilt nicht für 

a) den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von 
nichtletalem militärischem Gerät, das ausschließlich für humanitäre 
oder Schutzzwecke bestimmt ist, und damit zusammenhängende 
technische Hilfe; 

b) den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von 
Rüstungsgütern und sonstigem letalem Gerät an die Sicherheitskräfte 
der Zentralafrikanischen Republik zu dem ausschließlichen Zweck, 
den Prozess der Reform des Sicherheitssektors in der Zentralafrikani
schen Republik zu unterstützen oder dabei verwendet zu werden; 

▼B 
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c) den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von 
Rüstungsgütern und dazugehörigen Gütern und damit zusammenhän
gende technische oder finanzielle Hilfe, einschließlich Personal; 

soweit diese von dem gemäß Nummer 57 der Resolution 2127 (2013) 
des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen eingesetzten Ausschuss im 
Voraus genehmigt wurden. 

▼M1 

Artikel 2a 

▼M5 
(1) Die Mitgliedstaaten treffen die Maßnahmen, die erforderlich sind, 
um zu verhindern, dass die von dem gemäß Nummer 57 der Resolution 
2127 (2013) des VN-Sicherheitsrates eingesetzten Ausschuss (im Fol
genden 'Ausschuss') benannten Personen, die Handlungen vornehmen 
oder unterstützen, die den Frieden, die Stabilität oder die Sicherheit 
der Zentralafrikanischen Republik untergraben, einschließlich Handlun
gen, die die Übergangsregelungen gefährden oder gegen sie verstoßen, 
die den politischen Übergangsprozess, namentlich den Übergang zu 
freien und fairen demokratischen Wahlen, gefährden oder behindern 
oder die Gewalt schüren, in ihr Hoheitsgebiet einreisen oder durch ihr 
Hoheitsgebiet durchreisen, einschließlich von Personen, die 

a) gegen das in Nummer 54 der Resolution 2127 (2013) und in Arti
kel 1 dieses Beschlusses verhängte Waffenembargo verstoßen oder 
mittelbar oder unmittelbar Rüstungsgüter oder sonstige dazugehörige 
Güter oder technische Beratung, Ausbildung oder Hilfe, einschließ
lich Finanzierung und finanzieller Unterstützung, im Zusammenhang 
mit gewaltsamen Aktivitäten bewaffneter Gruppen oder krimineller 
Netzwerke in der Zentralafrikanischen Republik an bewaffnete Grup
pen oder kriminelle Netzwerke in der Zentralafrikanischen Republik 
geliefert, verkauft oder übertragen oder von diesen empfangen 
haben; 

b) an der Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der 
Zentralafrikanischen Republik beteiligt sind, die gegen die interna
tionalen Menschenrechtsnormen oder das humanitäre Völkerrecht 
verstoßen oder die Menschenrechtsmissbräuche oder -verletzungen 
darstellen, namentlich sexuelle Gewalttaten, gezielte Angriffe auf 
Zivilpersonen, ethnisch oder religiös motivierte Angriffe, Angriffe 
auf Schulen und Krankenhäuser sowie Entführungen und Vertreibun
gen; 

c) unter Verstoß gegen das anwendbare Völkerrecht in dem bewaff
neten Konflikt in der Zentralafrikanischen Republik Kinder einziehen 
oder einsetzen; 

d) durch die illegale Ausbeutung von und den unerlaubten Handel mit 
natürlichen Ressourcen in oder aus der Zentralafrikanischen Repu
blik, einschließlich Diamanten, Gold, wildlebender Tier- und Pflan
zenarten sowie aus diesen gewonnener Produkte, bewaffnete Grup
pen oder kriminelle Netzwerke unterstützen; 

e) die Bereitstellung humanitärer Hilfe an die Zentralafrikanische Re
publik oder den Zugang zu humanitärer Hilfe oder die Verteilung 
humanitärer Hilfsgüter in der Zentralafrikanischen Republik 
behindern; 

▼B 
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f) an der Planung, Steuerung, Förderung oder Durchführung von An
griffen auf Missionen der Vereinten Nationen oder internationale 
Sicherheitspräsenzen, namentlich die MINUSCA, die Missionen 
der Union und die sie unterstützenden französischen Einsätze, betei
ligt sind; 

g) eine Einrichtung anführen, die der Ausschuss benannt hat oder eine 
von dem Ausschuss benannte Person oder Einrichtung oder eine 
Einrichtung, die im Eigentum oder unter der Kontrolle einer von 
dem Ausschuss benannten Person oder Einrichtung steht, unterstützt 
haben oder für sie, in ihrem Namen oder auf ihre Anweisung ge
handelt haben, 

und die im Anhang aufgeführt sind. 

▼M1 
(2) Absatz 1 verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht dazu, ihren eige
nen Staatsangehörigen die Einreise in ihr Hoheitsgebiet zu verweigern. 

(3) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn die Ein- oder Durch
reise im Rahmen eines Gerichtsverfahrens erforderlich ist 

(4) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Ausschuss von Fall 
zu Fall bestimmt, dass 

a) die betreffende Reise aus humanitären Gründen, einschließlich reli
giöser Verpflichtungen, gerechtfertigt ist, 

b) eine Ausnahme die Ziele des Friedens und der nationalen Aussöh
nung in der Zentralafrikanischen Republik und der Stabilität in der 
Region fördern würde. 

(5) In den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat aufgrund der Absätze 3 
oder 4 einer im Anhang aufgeführten Person die Einreise in oder die 
Durchreise durch sein Hoheitsgebiet genehmigt, gilt die Genehmigung 
nur für den Zweck, für den sie erteilt wurde, und für die davon betrof
fene Person. 

Artikel 2b 

▼M5 
(1) Alle Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die im Eigentum 
oder unter der direkten oder indirekten Kontrolle der von dem Aus
schuss benannten Personen oder Einrichtungen stehen, die Handlungen 
vornehmen oder unterstützen, die den Frieden, die Stabilität oder die 
Sicherheit der Zentralafrikanischen Republik untergraben, einschließlich 
Handlungen, die die Übergangsregelungen gefährden oder gegen sie 
verstoßen, die den politischen Übergangsprozess, namentlich den Über
gang zu freien und fairen demokratischen Wahlen, gefährden oder be
hindern oder die Gewalt schüren, einschließlich von Personen und Ein
richtungen, die 

a) gegen das in Nummer 54 der Resolution 2127 (2013) und in Arti
kel 1 dieses Beschlusses verhängte Waffenembargo verstoßen oder 
mittelbar oder unmittelbar Rüstungsgüter oder sonstige dazugehörige 
Güter oder technische Beratung, Ausbildung oder Hilfe, einschließ
lich Finanzierung und finanzieller Unterstützung, im Zusammenhang 
mit gewaltsamen Aktivitäten bewaffneter Gruppen oder krimineller 
Netzwerke in der Zentralafrikanischen Republik an bewaffnete Grup
pen oder kriminelle Netzwerke in der Zentralafrikanischen Republik 
geliefert, verkauft oder übertragen oder von diesen empfangen 
haben; 

▼M5 
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b) an der Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der 
Zentralafrikanischen Republik beteiligt sind, die gegen die interna
tionalen Menschenrechtsnormen oder das humanitäre Völkerrecht 
verstoßen oder die Menschenrechtsmissbräuche oder -verletzungen 
darstellen, namentlich sexuelle Gewalttaten, gezielte Angriffe auf 
Zivilpersonen, ethnisch oder religiös motivierte Angriffe, Angriffe 
auf Schulen und Krankenhäuser sowie Entführungen und Vertreibun
gen; 

c) unter Verstoß gegen das anwendbare Völkerrecht in dem bewaff
neten Konflikt in der Zentralafrikanischen Republik Kinder einziehen 
oder einsetzen; 

d) durch die illegale Ausbeutung von und den unerlaubten Handel mit 
natürlichen Ressourcen in oder aus der Zentralafrikanischen Repu
blik, einschließlich Diamanten, Gold, wildlebender Tier- und Pflan
zenarten sowie aus diesen gewonnener Produkte, bewaffnete Grup
pen oder kriminelle Netzwerke unterstützen; 

e) die Bereitstellung humanitärer Hilfe an die Zentralafrikanische Re
publik oder den Zugang zu humanitärer Hilfe oder die Verteilung 
humanitärer Hilfsgüter in der Zentralafrikanischen Republik 
behindern; 

f) an der Planung, Steuerung, Förderung oder Durchführung von An
griffen auf Missionen der Vereinten Nationen oder internationale 
Sicherheitspräsenzen, namentlich die MINUSCA, die Missionen 
der Union und die sie unterstützenden französischen Einsätze, betei
ligt sind; 

g) eine Einrichtung anführen, die der Ausschuss benannt hat oder eine 
von dem Ausschuss benannte Person oder Einrichtung oder eine 
Einrichtung, die im Eigentum oder unter der Kontrolle einer von 
dem Ausschuss benannten Person oder Einrichtung steht, unterstützt 
haben oder für sie, in ihrem Namen oder auf ihre Anweisung ge
handelt haben; 

werden eingefroren. 

Die Personen und Einrichtungen im Sinne dieses Absatzes sind im 
Anhang aufgeführt. 

▼M1 
(2) Keiner Person oder Einrichtung nach Absatz 1 dürfen unmittelbar 
oder mittelbar Gelder, finanzielle Vermögenswerte oder wirtschaftliche 
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden oder zugutekommen. 

(3) Ein Mitgliedstaat kann Ausnahmen von den in den Absätzen 1 
und 2 genannten Maßnahmen zulassen in Bezug auf Gelder und wirt
schaftliche Ressourcen, die 

a) für Grundausgaben erforderlich sind, einschließlich der Bezahlung 
von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und 
ärztlicher Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien und Gebühren 
öffentlicher Versorgungseinrichtungen; 

b) ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare und der Rück
erstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung 
juristischer Dienstleistungen dienen; 

▼M5 
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c) ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Dienstleistungskos
ten für die routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung eingefrore
ner Gelder, sonstiger finanzieller Vermögenswerte oder wirtschaftli
cher Ressourcen dienen, 

nachdem der betreffende Mitgliedstaat dem Ausschuss seine Absicht 
mitgeteilt hat, gegebenenfalls den Zugang zu diesen Geldern und wirt
schaftlichen Ressourcen zu genehmigen, und der Ausschuss innerhalb 
von fünf Arbeitstagen nach der Mitteilung keine ablehnende Entschei
dung getroffen hat. 

(4) Ein Mitgliedstaat kann Ausnahmen von den in den Absätzen 1 
und 2 genannten Maßnahmen zulassen in Bezug auf Gelder und wirt
schaftliche Ressourcen, die 

a) für außerordentliche Ausgaben erforderlich sind, nachdem diese 
Feststellung dem Ausschuss von dem betreffenden Mitgliedstaat mit
geteilt und vom Ausschuss gebilligt wurde; 

b) Gegenstand eines Pfandrechts oder einer Entscheidung eines Ge
richts, einer Verwaltungsstelle oder eines Schiedsgerichts sind, in 
welchem Fall die Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen für die 
Erfüllung von Forderungen aus diesem Pfandrecht oder dieser Ent
scheidung verwendet werden können, vorausgesetzt, das Pfandrecht 
oder die Entscheidung ist vor dem 28. Januar 2014 eingetreten, 
begünstigen nicht eine Person oder Einrichtung nach diesem Artikel 
und wurden dem Ausschuss durch den betreffenden Mitgliedstaat 
mitgeteilt. 

(5) Absatz 1 hindert eine benannte Person oder Einrichtung nicht 
daran, Zahlungen aufgrund eines Vertrags zu leisten, der geschlossen 
wurde, bevor diese Person oder Einrichtung benannt wurde, voraus
gesetzt, dass der betreffende Mitgliedstaat festgestellt hat, dass die Zah
lung nicht mittelbar oder unmittelbar von einer Person oder Einrichtung 
entgegengenommen wird, auf die in Absatz 1 Bezug genommen wird 
und nachdem der betreffende Mitgliedstaat dem Ausschuss seine Ab
sicht mitgeteilt hat, solche Zahlungen zu leisten oder entgegenzunehmen 
oder gegebenenfalls die Aufhebung des Einfrierens von Geldern oder 
anderen finanziellen Vermögenswerten oder wirtschaftlichen Ressourcen 
zu diesem Zweck zu genehmigen, wobei diese Mitteilung zehn Arbeits
tage vor einer solchen Genehmigung zu erfolgen hat. 

(6) Absatz 2 gilt nicht für eine auf eingefrorene Konten erfolgte 
Gutschrift von 

a) Zinsen oder sonstigen Erträgen dieser Konten oder 

b) Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflich
tungen, die vor dem Datum geschlossen wurden oder entstanden 
sind, ab dem diese Konten den restriktiven Maßnahmen gemäß die
sem Beschlusses unterliegen, 

vorausgesetzt, dass diese Zinsen, sonstigen Erträge und Zahlungen wei
terhin unter Absatz 1 fallen. 

Artikel 2c 

Der Rat erstellt die Liste im Anhang und ändert diese entsprechend den 
Feststellungen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen oder des 
Ausschusses. 

▼M1 
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Artikel 2d 

(1) Benennt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder der Aus
schuss eine Person oder Einrichtung, so nimmt der Rat diese Person 
oder Einrichtung in den Anhang auf. Der Rat setzt die betreffende 
Person oder Einrichtung entweder auf direktem Weg, falls ihre Anschrift 
bekannt ist, oder durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung von 
seinem Beschluss und den Gründen für ihre Aufnahme in die Liste in 
Kenntnis und gibt dabei dieser Person oder Einrichtung Gelegenheit zur 
Stellungnahme. 

(2) Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden stichhaltige 
neue Beweise vorgelegt, so überprüft der Rat seinen Beschluss und 
unterrichtet die betreffende Person oder Einrichtung entsprechend. 

Artikel 2e 

(1) Der Anhang enthält die vom Sicherheitsrat der Vereinten Natio
nen oder vom Ausschuss angegebenen Gründe für die Aufnahme der 
betreffenden Personen und Einrichtungen in die Liste. 

(2) Der Anhang enthält, soweit verfügbar, auch Angaben, die vom 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder vom Ausschuss übermittelt 
werden und die zur Identifizierung der betreffenden Personen oder Ein
richtungen erforderlich sind. In Bezug auf Personen können diese An
gaben Namen – einschließlich Aliasnamen –, Geburtsdatum und -ort, 
Staatsangehörigkeit, Reisepass- und Personalausweisnummern, Ge
schlecht, Anschrift sowie Funktion oder Beruf umfassen. In Bezug 
auf Einrichtungen können diese Angaben Namen, Ort und Datum der 
Registrierung, Registriernummer und Geschäftsort umfassen. Der An
hang enthält ferner das Datum der Bezeichnung durch den Sicherheitsrat 
der Vereinten Nationen oder den Ausschuss. 

▼B 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

▼M1 
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ANHANG 

LISTE DER PERSONEN NACH ARTIKEL 2a UND DER PERSONEN 
UND EINRICHTUNGEN NACH ARTIKEL 2b 

A. Personen 

1. François Yangouvonda BOZIZÉ (Aliasname: a) Bozizé Yangouvonda ). 

Geburtsdatum: 14. Oktober 1946. 

Geburtsort: Mouila, Gabun. 

Staatsangehörigkeit: Zentralafrikanische Republik. 

Anschrift: Uganda. 

Weitere Angaben: Name der Mutter: Martine Kofio. 

Tag der Benennung durch die VN: 9. Mai 2014. 

Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfas
sung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Die Benennung von Bozizé erfolgte am 9. Mai 2014 gemäß Nummer 36 der 
Resolution 2134 (2014) mit der Begründung: „Nimmt Handlungen vor, die den 
Frieden, die Stabilität oder die Sicherheit der Zentralafrikanischen Republik un
tergraben, oder unterstützt diese.“ 

Weitere Angaben 

Bozizé hat zusammen mit seinen Unterstützern zu dem Angriff auf Bangui vom 
5. Dezember 2013 aufgerufen. Seither hat er weiter versucht, destabilisierende 
Operationen durchzuführen, um die Spannungen in der Hauptstadt der Zentral
afrikanischen Republik aufrechtzuerhalten. Bozizé war Berichten zufolge Gründer 
der Anti-Balaka-Milizgruppe, ehe er am 24. März 2013 aus der Zentralafrikani
schen Republik floh. Bozizé hat seine Miliz in einem Kommuniqué aufgefordert, 
die Gräueltaten gegen das derzeitige Regime und die Islamisten fortzusetzen. 
Bozizé hat Berichten zufolge Milizionäre finanziell und materiell unterstützt, 
die auf eine Destabilisierung des derzeitigen Übergangs aus sind und seine Rück
kehr an die Macht betreiben. Ein Großteil der Anti-Balaka-Milizionäre gehörte 
den Streitkräften der Zentralafrikanischen Republik an, die nach dem Staats
streich in den ländlichen Gebieten verstreut waren und anschließend von Bozizé 
neu organisiert wurden. Bozizé und seine Unterstützer haben über die Hälfte der 
Anti-Balaka-Einheiten unter ihrer Kontrolle. 

Kräfte, die loyal zu Bozizé stehen, waren mit Sturmgewehren, Mörsern und 
Raketenwerfern ausgerüstet und zunehmend an Vergeltungsschlägen gegen die 
muslimische Bevölkerung der Zentralafrikanischen Republik beteiligt. Die Lage 
in der Zentralafrikanischen Republik hat sich nach dem Angriff von Anti-Balaka- 
Kräften in Bangui vom 5. Dezember 2013, bei dem mehr als 700 Menschen den 
Tod fanden, rasch verschlechtert. 

2. Nourredine ADAM (Aliasnamen: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; 
c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam). 

Benennung: Bezeichnung: a) General; b) Minister für Sicherheit; c) Generaldi
rektor des „Außerordentlichen Ausschusses für die Verteidigung der demokrati
schen Errungenschaften“. 

Geburtsdatum: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1. Januar 1970. 

Geburtsort: Ndele, Zentralafrikanische Republik. 

Staatsangehörigkeit: Zentralafrikanische Republik. Reisepass-Nr.: D00001184. 

Anschrift: Birao, Zentralafrikanische Republik. 

Tag der Benennung durch die VN: 9. Mai 2014. 

Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfas
sung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Die Benennung von Nourredine erfolgte am 9. Mai 2014 gemäß Nummer 36 der 
Resolution 2134 (2014) mit der Begründung: „Nimmt Handlungen vor, die den 
Frieden, die Stabilität oder die Sicherheit der Zentralafrikanischen Republik un
tergraben, oder unterstützt diese.“ 
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Weitere Angaben 

Noureddine ist einer der ursprünglichen Anführer der Séléka. Er war nachweis
lich sowohl General als auch Präsident einer der bewaffneten Rebellengruppen 
der Séléka, nämlich der Central PJCC, einer Gruppe, die früher unter dem 
Namen Konvention der Patrioten für Gerechtigkeit und Frieden und der Abkür
zung CPJP (Convention des patriotes pour la justice et la paix) bekannt war. Als 
ehemaliger Anführer der „fundamentalistischen“ Splittergruppe der Konvention 
der Patrioten für Gerechtigkeit und Frieden (CPJP/F) war er der militärische 
Koordinator der Ex-Séléka während der Offensiven im Rahmen des früheren 
Aufstands in der Zentralafrikanischen Republik zwischen Anfang Dezember 
2012 und März 2013. Ohne die von Noureddine geleistete Hilfe und seine engen 
Verbindungen zu tschadischen Spezialkräften wäre die Séléka wahrscheinlich 
nicht in der Lage gewesen, den früheren Präsidenten der Zentralafrikanischen 
Republik, François Bozizé, aus dem Amt zu jagen. 

Nach der Ernennung von Catherine Samba-Panza zur Übergangspräsidentin am 
20. Januar 2014 war er einer der führenden Köpfe hinter dem taktischen Rückzug 
der Ex-Séléka in Sibut; dabei verfolgte er das Ziel, seinen Plan zur Schaffung 
einer muslimischen Hochburg im Norden des Landes umzusetzen. Er hat seine 
Kräfte unmissverständlich aufgefordert, die Anordnungen der Übergangsregie
rung und der militärischen Führer der Internationalen Unterstützungsmission in 
der Zentralafrikanischen Republik unter afrikanischer Führung (MISCA) zu miss
achten. Noureddine leitet aktiv die Ex-Séléka — die früheren Séléka-Kräfte, die 
Berichten zufolge von Djotodia im September 2013 aufgelöst wurden —, und er 
leitet Operationen gegen christliche Gemeinschaften; ferner wird das Vorgehen 
der Ex-Séléka in der Zentralafrikanischen Republik von ihm weiterhin in erheb
lichem Umfang unterstützt und geleitet. 

Die Benennung von Nourredine erfolgte am 9. Mai 2014 zudem gemäß Nummer 
37 Buchstabe b der Resolution 2134 (2014) mit der Begründung: „Beteiligt an 
der Planung, Leitung oder Begehung von Taten, die internationale Menschen
rechtsnormen bzw. das humanitäre Völkerrecht verletzen.“ 

Weitere Angaben 

Nachdem die Séléka am 24. März 2013 die Kontrolle in Bangui übernommen 
hatte, wurde Nourredine Adam Minister für Sicherheit, danach wurde er zum 
Generaldirektor des „Außerordentlichen Ausschusses für die Verteidigung der 
demokratischen Errungenschaften“ (Comité extraordinaire de défense des acquis 
démocratiques — CEDAD, ein inzwischen abgeschaffter Geheimdienst der Zen
tralafrikanischen Republik) ernannt. Nourredine Adam nutzte den CEDAD als 
seine persönliche politische Polizei, die zahlreiche willkürliche Verhaftungen, 
Folterungen und außergerichtliche Hinrichtungen durchgeführt hat. Außerdem 
war Noureddine eine der Hauptfiguren hinter der blutigen Operation in Boy 
Rabe. Boy Rabe, eine Gemeinde in der Zentralafrikanischen Republik, die als 
Bastion der Anhänger von François Bozizé und seiner ethnischen Gruppe gilt, 
wurde im August 2013 von Séléka-Kräften gestürmt. Unter dem Vorwand, Waf
fenverstecke zu suchen, haben die Séléka-Truppen Berichten zufolge eine sehr 
hohe Zahl von Zivilisten getötet; anschließend kam es zu wilden Plünderungen. 
Als sich diese Angriffe auf andere Viertel ausdehnten, strömten Tausende Ein
wohner auf den internationalen Flughafen, der aufgrund der Anwesenheit fran
zösischer Truppen als sicherer Ort galt, und besetzten die Startbahn. 

Die Benennung von Nourredine erfolgte am 9. Mai 2014 zudem gemäß Nummer 
37 Buchstabe d der Resolution 2134 (2014) mit der Begründung: „Leistet Unter
stützung für bewaffnete Gruppen oder kriminelle Netze durch illegale Ausbeu
tung natürlicher Ressourcen.“ 

Weitere Angaben 

Anfang 2013 spielte Nourredine Adam eine wichtige Rolle in den Finanzierungs
netzen der Ex-Séléka. Er reiste nach Saudi-Arabien, Katar und in die Vereinigten 
Arabischen Emirate, um Gelder für den früheren Aufstand zu sammeln. Er war 
auch als Vermittler für einen tschadischen Diamantenschmugglerring tätig, der 
zwischen der Zentralafrikanischen Republik und dem Tschad operierte. 

▼M4 __________ 
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4. Alfred YEKATOM (Aliasname: a) Alfred Yekatom Saragba, b) Alfred Ek
atom, c) Alfred Saragba, d) Colonel Rombhot, e) Colonel Rambo, f) Colonel 
Rambot, g) Colonel Rombot, h) Colonel Romboh) 

Funktion: Stabsgefreiter der zentralafrikanischen Streitkräfte (FACA) 

Geburtsdatum: 23. Juni 1976 

Geburtsort: Zentralafrikanische Republik 

Staatsangehörigkeit: Zentralafrikanische Republik 

Anschrift: a) Mbaiki, Provinz Lobaye, Zentralafrikanische Republik (Tel.: +236 
72 15 47 07/+236 75 09 43 41), b) Bimbo, Provinz Ombella-Mpoko, Zentral
afrikanische Republik (früherer Aufenthaltsort). 

Weitere Angaben: Hat eine große Gruppe bewaffneter Milizangehöriger ange
führt und befehligt. Der Name seines Vaters (Adoptivvater) lautet Ekatom Sa
ragba (andere Schreibweise: Yekatom Saragba). Bruder von Yves Saragba, ein 
Befehlshaber der Anti-Balaka-Milizen in Batalimo, Provinz Lobaye, und ehema
liger Soldat der FACA. Personenbeschreibung: Augenfarbe: schwarz, Haarfarbe: 
kahl, Gesichtsfarbe: schwarz, Größe: 170 cm, Gewicht: 100 kg. Foto verfügbar 
für die Aufnahme in die Besondere Ausschreibung ('Special Notice') der Interpol 
und des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. 

Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfas
sung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Alfred Yekatom wurde am 20. August 2015 nach Nummer 11 der Resolution 
2196 (2015) in die Liste als Person aufgenommen, „die Handlungen [vornimmt] 
oder [unterstützt], die den Frieden, die Stabilität oder die Sicherheit der Zentral
afrikanischen Republik untergraben, einschließlich Handlungen, die die Über
gangsregelungen gefährden oder gegen sie verstoßen, die den politischen Über
gangsprozess, namentlich den Übergang zu freien und fairen demokratischen 
Wahlen, gefährden oder behindern oder die Gewalt schüren“. 

Weitere Angaben: 

Alfred Yekatom, auch bekannt als Oberst Rombhot, ist ein Milizenführer einer 
Gruppierung der Anti-Balaka-Bewegung, die als „Anti-Balaka aus dem Süden“ 
bekannt ist. Er hatte den Rang eines Stabsgefreiten in den zentralafrikanischen 
Streitkräften (FACA — Forces Armées Centrafricaines) inne. 

Yekatom hat sich an Handlungen beteiligt bzw. Handlungen unterstützt, die den 
Frieden, die Stabilität und die Sicherheit der Zentralafrikanischen Republik unter
graben, einschließlich Handlungen, die die Übergangsregelungen und den politi
schen Übergangsprozess gefährden. Yekatom hat eine große Gruppe bewaffneter 
Milizangehöriger im Stadtteil PK9 von Bangui und in den Städten Bimbo (Pro
vinz Ombella-Mpoko), Cekia, Pissa und Mbaïki (Hauptstadt der Provinz Lobaye) 
angeführt und befehligt; ein Hauptquartier hat er in einer Forstkonzession in 
Batalimo errichtet. 

Yekatom hat von der wichtigsten Brücke zwischen Bimbo und Bangui bis 
Mbaïki (Hauptstadt der Provinz Lobaye) und von Pissa bis Batalimo (nahe der 
Grenze zur Republik Kongo) ein Dutzend Kontrollpunkte, die mit durchschnitt
lich zehn Milizangehörigen — bewaffnet (unter anderem mit 
Armee-Sturmgewehren) und in Armeeuniformen — besetzt sind, unmittelbar 
unter seiner Kontrolle und erhebt dort unzulässig Steuern von Privatfahrzeugen 
und Motorrädern, Kleinbussen und Lastwagen, die forstwirtschaftliche Ressour
cen nach Kamerun und Tschad ausführen, sowie ebenfalls von Booten, die den 
Fluss Oubangui befahren. Es wurde beobachtet, dass sich Yekatom persönlich an 
dieser unzulässigen Steuereintreibung beteiligt. Berichten zufolge haben Yekatom 
und seine Milizen außerdem Zivilpersonen getötet. 

5. Habib SOUSSOU (Aliasname: Soussou Abib) 

Funktion: a) Koordinator von Anti-Balaka für die Provinz Lobaye, b) Haupt
gefreiter der zentralafrikanischen Streitkräfte (FACA) 

Geburtsdatum: 13. März 1980 

Geburtsort: Boda, Zentralafrikanische Republik 

Staatsangehörigkeit: Central African Republic Address: Boda, Zentralafrikanische 
Republik (Tel.: +236 72198628) 
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Weitere Angaben: Er wurde am 11. April 2014 zum Befehlshaber für das Ge
biet (COMZONE) von Boda und am 28. Juni 2014 für die gesamte Provinz 
Lobaye ernannt. Unter seinem Kommando fanden weiterhin gezielte Tötungen, 
Zusammenstöße und Angriffe gegenüber humanitären Organisationen und Mit
arbeitern von Hilfsorganisationen statt. Personenbeschreibung: Augenfarbe: 
braun, Haarfarbe: schwarz, Größe: 160 cm, Gewicht: 60 kg. Foto verfügbar für 
die Aufnahme in die Besondere Ausschreibung ('Special Notice') der Interpol und 
des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. 

Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfas
sung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Habib Soussou wurde am 20. August 2015 nach Nummer 11 und Nummer 12 
Buchstaben b und e der Resolution 2196 (2015) in die Liste als Person auf
genommen, „die Handlungen [vornimmt] oder [unterstützt], die den Frieden, die 
Stabilität oder die Sicherheit der Zentralafrikanischen Republik untergraben, ein
schließlich Handlungen, die die Übergangsregelungen gefährden oder gegen sie 
verstoßen, die den politischen Übergangsprozess, namentlich den Übergang zu 
freien und fairen demokratischen Wahlen, gefährden oder behindern oder die 
Gewalt schüren“, die „an der Planung, Steuerung oder Begehung von Handlun
gen in der Zentralafrikanischen Republik beteiligt [ist], die gegen die interna
tionalen Menschenrechtsnormen oder das humanitäre Völkerrecht verstoßen oder 
die Menschenrechtsmissbräuche oder -verletzungen darstellen, namentlich se
xuelle Gewalttaten, gezielte Angriffe auf Zivilpersonen, ethnisch oder religiös 
motivierte Angriffe, Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser sowie Entführun
gen und Vertreibungen“ und die „die Bereitstellung humanitärer Hilfe an die 
Zentralafrikanische Republik oder den Zugang zu humanitärer Hilfe oder die 
Verteilung humanitärer Hilfsgüter in der Zentralafrikanischen Republik“ 
behindert. 

Weitere Angaben: 

Habib Soussou wurde am 11. April 2014 zum Befehlshaber über die Anti-Balaka 
für das Gebiet (COMZONE) von Boda ernannt und behauptete, in dieser Funk
tion für die Sicherheitslage in der Unterpräfektur („sous-préfecture“) verantwort
lich zu sein. Am 28. Juni 2014 wurde Habib Soussou vom Hauptkoordinator der 
Anti-Balaka Patrice Edouard Ngaïssona vom 11. April 2014 an zum Provinz
koordinator für die Stadt Boda und vom 28. Juni 2014 an für die gesamte Pro
vinz Lobaye ernannt. Jede Woche kam es zu gezielten Tötungen, Zusammen
stößen und Angriffen durch Anti-Balaka gegenüber humanitären Organisationen 
und Mitarbeitern von Hilfsorganisationen in Gebieten, für die Soussou als Be
fehlshaber oder Koordinator der Anti-Balaka zuständig war. Soussou und die 
Anti-Balaka-Kräfte in diesen Gebieten haben auch gezielt Zivilpersonen angegrif
fen und bedroht. 

▼M7 
6. Oumar YOUNOUS ABDOULAY (Aliasname: a) Oumar Younous b) Omar 

Younous c) Oumar Sodiam d) Oumar Younous M'Betibangui) 

Funktion: Ehemaliger General der Séléka 

Geburtsdatum: 2. April 1970 

Staatsangehörigkeit: Sudan, Diplomatenpass der Zentralafrikanischen Republik 
Nr. D00000898, ausgestellt am 11. April 2013 (gültig bis 10. April 2018). 

Anschrift: a) Bria, Zentralafrikanische Republik (Tel.: +236 75507560), b) Birao, 
Zentralafrikanische Republik, c) Tullus, südliches Darfur, Sudan (früherer Auf
enthaltsort). 

Weitere Angaben: Er ist Diamantenschmuggler und Drei-Sterne-General der Sé
léka und enger Vertrauter des ehemaligen Übergangspräsidenten der Zentralafri
kanischen Republik Michel Djotodia. Personenbeschreibung: Haarfarbe: schwarz, 
Größe: 180 cm, gehört dem Volk der Fulbe an. Foto verfügbar für die Aufnahme 
in die Besondere Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und des Sicher
heitsrates der Vereinten Nationen. 

Tag der Benennung durch die VN: 20. August 2015 (geändert am 20. Oktober 
2015) 
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Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfas
sung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Oumar Younous wurde am 20. August 2015 nach Nummer 11 und Nummer 12 
Buchstabe d der Resolution 2196 (2015) in die Liste als Person aufgenommen, 
„die Handlungen [vornimmt] oder [unterstützt], die den Frieden, die Stabilität 
oder die Sicherheit der Zentralafrikanischen Republik untergraben, einschließlich 
Handlungen, die die Übergangsregelungen gefährden oder gegen sie verstoßen, 
die den politischen Übergangsprozess, namentlich den Übergang zu freien und 
fairen demokratischen Wahlen, gefährden oder behindern oder die Gewalt schü
ren“ und die „durch die illegale Ausbeutung von und den unerlaubten Handel mit 
natürlichen Ressourcen in (...) der Zentralafrikanischen Republik, einschließlich 
Diamanten, Gold, wildlebender Tier- und Pflanzenarten sowie aus diesen gewon
nener Produkte, bewaffnete Gruppen oder kriminelle Netzwerke“ unterstützt. 

Weitere Angaben: 

Oumar Younous hat in seiner Funktion als General der ehemaligen Séléka und 
Diamantenschmuggler durch die illegale Ausbeutung von und den unerlaubten 
Handel mit natürlichen Ressourcen, einschließlich Diamanten, in der Zentralafri
kanischen Republik eine bewaffnete Gruppe unterstützt. 

Im Oktober 2008 schloss sich Oumar Younous, ehemals Fahrer für SODIAM, 
einem im Diamantenhandel tätigen Unternehmen, der Rebellengruppe Mouve
ment des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ) an. Im Dezember 
2013 stellte sich heraus, dass Oumar Younous ein Drei-Sterne-General der Séléka 
und enger Vertrauter des Übergangspräsidenten Michel Djotodia ist. 

Younous ist in den Diamantenhandel von Bria und Sam Ouandja in den Sudan 
verwickelt. Berichten zufolge war Oumar Younous am Einsammeln von in Bria 
versteckten Diamantenpaketen beteiligt, die er zwecks Verkaufs in den Sudan 
verbracht hat. 

7. Haroun GAYE (Aliasnamen: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun 
Geye) 

Funktion: Berichterstatter für die politische Koordinierung des Front Populaire 
pour la Renaissance de Centrafrique (Volksfront für die Wiedergeburt Zentral
afrikas/FPRC) 

Geburtsdatum: a) 30. Januar 1968; b) 30. Januar 1969 

Reisepass-Nr.: Zentralafrikanische Republik Nr. O00065772 (Buchstabe O ge
folgt von drei Nullen), gültig bis 30. Dezember 2019 

Anschrift: Bangui, Zentralafrikanische Republik 

Benannt am: 17. Dezember 2015 

Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfas
sung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Haroun Gaye wurde am 17. Dezember 2015 nach Nummer 11 und Nummer 12 
Buchstaben b und f der Resolution 2196 (2015) in die Liste als Person auf
genommen, „die Handlungen [vornimmt] oder [unterstützt], die den Frieden, 
die Stabilität oder die Sicherheit der Zentralafrikanischen Republik untergraben“, 
„an der Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der Zentralafri
kanischen Republik beteiligt [ist], die gegen die internationalen Menschenrechts
normen oder das humanitäre Völkerrecht verstoßen oder die Menschenrechts
missbräuche oder -verletzungen darstellen, namentlich sexuelle Gewalttaten, ge
zielte Angriffe auf Zivilpersonen, ethnisch oder religiös motivierte Angriffe, 
Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser sowie Entführungen und Vertreibun
gen“ und „an der Planung, Steuerung, Förderung oder Durchführung von An
griffen auf Missionen der Vereinten Nationen oder internationale Sicherheitsprä
senzen, namentlich die MINUSCA, die Missionen der Union und die sie unter
stützenden französischen Einsätze, beteiligt [ist]“. 
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Weitere Angaben: 

HAROUN GAYE ist seit Anfang 2014 einer der Anführer einer im Stadtteil PK5 
von Bangui operierenden bewaffneten Gruppe. Vertretern der Zivilgesellschaft 
des Stadtteils PK5 zufolge stacheln Gaye und seine bewaffnete Gruppe den 
Konflikt in Bangui an, arbeiten gegen die Aussöhnung und verhindern den Ver
kehr von Personen in den und aus dem dritten Bezirk von Bangui. Am 11. Mai 
2015 blockierten Gaye und 300 Demonstranten den Zugang zum Nationalen 
Übergangsrat, um die Abschlussveranstaltung am letzten Tag des 
Bangui-Forums zu stören. GAYE hat Berichten zufolge mit Anti-Balaka-Ver
tretern zusammengearbeitet, um die Störaktion zu koordinieren. 

Am 26. Juni 2015 haben Gaye und eine kleine Gruppe aus seinem Umfeld die 
Eröffnung einer Kampagne zur Wählerregistrierung im Stadtteil PK5 von Bangui 
gestört, woraufhin diese Kampagne abgebrochen werden musste. 

Am 2. August 2015 hat die MINUSCA gemäß Nummer 32 Buchstabe f Ziffer i 
der Resolution 2217 (2015) des Sicherheitsrates versucht, Gaye festzunehmen. 
Gaye, der Berichten zufolge von diesem Vorhaben in Kenntnis gesetzt worden 
war, hatte sich mit Anhängern umgeben, die mit schweren Waffen ausgerüstet 
waren. Diese eröffneten das Feuer auf die gemeinsame Task Force der MINUS
CA. In einem siebenstündigen Feuergefecht setzten Gayes Anhänger Schusswaf
fen, Panzerfäuste und Handgranaten gegen die MINUSCA-Truppe ein, wobei ein 
Mitglied der Friedenssicherungskräfte getötet und acht weitere verletzt wurden. 
Ende September 2015 war Gaye daran beteiligt, gewaltsame Proteste und Zu
sammenstöße zu fördern, die offensichtlich auf einen Sturz der Übergangsregie
rung abzielten. Der Putschversuch wurde vermutlich von Anhängern des ehema
ligen Präsidenten Bozize angeführt, die sich zu diesem Zweck mit Gaye und 
anderen FPRC-Anführern verbündet hatten. Gaye verfolgte offenbar das Ziel, mit 
einem Zyklus von Vergeltungsschlägen die bevorstehenden Wahlen zu gefähr
den. Gaye war für die Koordinierung mit marginalisierten Elementen der 
Anti-Balaka-Bewegung zuständig. 

Am 1. Oktober 2015 fand im Stadtteil PK5 ein Treffen zwischen Eugène Barret 
Ngaïkosset, einem Mitglied einer marginalisierten Anti-Balaka-Gruppe, und Gaye 
statt; Ziel war die Planung eines gemeinsamen Angriffs auf Bangui für Samstag, 
den 3. Oktober. Gayes Gruppe hinderte Menschen daran, den Stadtteil PK5 zu 
verlassen, um die Gemeinschaftsidentität der muslimischen Bevölkerung mit dem 
Ziel zu stärken, Spannungen zwischen den Volksgruppen zu verschärfen und eine 
Aussöhnung zu verhindern. Am 26. Oktober 2015 unterbrachen Gaye und seine 
Gruppe ein Treffen zwischen dem Erzbischof von Bangui und dem Imam der 
Zentralmoschee von Bangui und bedrohten die Delegation, die aus der Zentral
moschee in den Stadtteil PK5 flüchten musste. 

8. Eugène BARRET NGAÏKOSSET (Aliasnamen: a) Eugene Ngaikosset, b) 
Eugene Ngaikoisset, c) Eugene Ngakosset, d) Eugene Barret Ngaikosse e), 
Eugene Ngaikouesset; ungesicherte Aliasnamen: f) „The Butcher of Paoua“ 
(„Schlächter von Paoua“), g) Ngakosset) 

Funktion: a) ehemaliger Hauptmann, Präsidentengarde der Zentralafrikanischen 
Republik, b) ehemaliger Kapitän, Seestreitkräfte der Zentralafrikanischen Repu
blik 

Nationale Kennziffer: Militärische Kennziffer 911-10-77 der Streitkräfte der Zen
tralafrikanischen Republik (FACA) 

Anschrift: a) Bangui, Zentralafrikanische Republik 

Benannt am: 17. Dezember 2015 

Weitere Angaben: Hauptmann Eugène Barret Ngaïkosset ist ein ehemaliges Mit
glied der Präsidentengarde des ehemaligen Präsidenten François Bozizé (CFi.001) 
und mit der Anti-Balaka-Bewegung verbunden. Er ist am 17. Mai 2015 nach 
seiner Auslieferung aus Brazzaville aus der Haft geflohen und hat eine eigene 
Anti-Balaka-Fraktion gegründet, der auch ehemalige Kämpfer der zentralafrikani
schen Streitkräfte (FACA) angehören. 
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Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfas
sung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Eugène BARRET NGAÏKOSSET wurde am 17. Dezember 2015 nach Nummer 
11 und Nummer 12 Buchstaben b und f der Resolution 2196 (2015) in die Liste 
als Person aufgenommen, „die Handlungen [vornimmt] oder [unterstützt], die den 
Frieden, die Stabilität oder die Sicherheit der Zentralafrikanischen Republik un
tergraben“, „an der Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der 
Zentralafrikanischen Republik beteiligt [ist], die gegen die internationalen Men
schenrechtsnormen oder das humanitäre Völkerrecht verstoßen oder die Men
schenrechtsmissbräuche oder -verletzungen darstellen, namentlich sexuelle Ge
walttaten, gezielte Angriffe auf Zivilpersonen, ethnisch oder religiös motivierte 
Angriffe, Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser sowie Entführungen und Ver
treibungen“ und „an der Planung, Steuerung, Förderung oder Durchführung von 
Angriffen auf Missionen der Vereinten Nationen oder internationale Sicherheits
präsenzen, namentlich die MINUSCA, die Missionen der Europäischen Union 
und die sie unterstützenden französischen Einsätze, beteiligt [ist]“. 

Weitere Angaben: 

Ngaïkosset ist einer der Hauptverantwortlichen für die Ende September 2015 in 
Bangui ausgebrochene Gewalt. Ngaïkosset und andere „Anti-Balaka“-Anhänger 
arbeiteten mit Randgruppen der Ex-Séléka zusammen in dem Bestreben, die 
Übergangsregierung der Zentralafrikanischen Republik zu destabilisieren. In der 
Nacht vom 27. zum 28. September 2015 unternahm Ngaïkosset zusammen mit 
anderen den erfolglosen Versuch, das Gendarmerielager „Izamo“ zu stürmen, um 
Waffen und Munition zu stehlen. Am 28. September umzingelte die Gruppe die 
Büros des staatlichen zentralafrikanischen Rundfunks. 

Am 1. Oktober 2015 fand in dem Viertel PK5 ein Treffen zwischen Ngaïkosset 
und Haroun Gaye, einem der Anführer der Front Populaire pour la Renaissance 
de Centrafrique (FPRC), statt mit dem Ziel, einen gemeinsamen Angriff auf 
Bangui am Samstag, den 3. Oktober zu planen. 

Am 8. Oktober 2015 kündigte der Justizminister der Zentralafrikanischen Repu
blik an, Ermittlungen gegen Ngaïkosset und andere Einzelpersonen aufgrund 
ihrer Mitwirkung an den Gewalthandlungen in Bangui vom September 2015 
einleiten zu wollen. Ngaïkosset und andere wurden namentlich beschuldigt, an 
„eklatanten Verhaltensweisen, die einen Verstoß gegen die innere Sicherheit des 
Staates, eine Verschwörung sowie eine Aufstachelung zum Bürgerkrieg, zu zivi
lem Ungehorsam und Hass sowie zur Mittäterschaft darstellen“, beteiligt gewesen 
zu sein. Die Justizbehörden der Zentralafrikanischen Republik wurden angewie
sen, Ermittlungen einzuleiten, um die Täter und Mittäter aufzuspüren und zu 
verhaften. 

Es wird vermutet, dass Ngaïkosset am 11. Oktober 2015 der unter seinem Kom
mando stehenden Anti-Balaka-Miliz den Befehl erteilt hat, Entführungen ins
besondere von französischen Staatsbürgern, aber auch von Politikern der Zentral
afrikanischen Republik und von VN-Vertretern, vorzunehmen, um so den Rück
tritt der Übergangspräsidentin Catherine Samba-Panza zu erzwingen. 

▼M8 
9. Joseph KONY (Aliasnamen: a) Kony, b) Joseph Rao Kony, c) Josef Kony, 

d) Le Messie sanglant) 

Funktion: Befehlshaber der Lord's Resistance Army (Widerstandsarmee des 
Herrn) 

Geburtsdatum: a) 1959, b) 1960, c) 1961, d) 1963, e) 18. Sep. 1964, f) 1965, 
g) (Aug. 1961), h) (Jul. 1961), i) 1. Jan. 1961, j) (Apr. 1963) 
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Geburtsort: a) Palaro, Gemeinde Palaro, Bezirk Omoro, Distrikt Gulu, Uganda, 
b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda, c) Atyak, Uganda 

Staatsangehörigkeit: Ugandischer Reisepass 

Anschrift: a) Vakaga, Zentralafrikanische Republik, b) Haute-Kotto, Zentralafri
kanische Republik, c) Basse-Kotto, Zentralafrikanische Republik, d) Haut-Mbo
mou, Zentralafrikanische Republik, e) Mbomou, Zentralafrikanische Republik, 
f) Haut-Uolo, Demokratische Republik Kongo, g) Bas-Uolo, Demokratische Re
publik Kongo, h) (gemeldete Anschrift: Kafia Kingi (ein Gebiet an der Grenze 
zwischen Sudan und Südsudan, dessen endgültiger Status noch nicht festgelegt 
ist). Seit Januar 2015 wurden Berichten zufolge 500 Mitglieder der Lord's Re
sistance Army aus Sudan ausgewiesen.) 

Benannt am: 7. März 2016. 

Weitere Angaben: 

Kony ist Gründer und Anführer der Lord's Resistance Army (LRA) (CFe.002). 
Unter seiner Führung beteiligte sich die LRA an der Entführung, Ermordung und 
Verstümmelung Tausender Zivilisten in ganz Zentralafrika. Die LRA ist verant
wortlich für Entführungen, Vertreibungen, sexuelle Gewalttaten und Morde, de
nen Hunderte von Menschen in der Zentralafrikanischen Republik zum Opfer 
fielen, und sie hat ziviles Eigentum geplündert und zerstört. Name des Vaters: 
Luizi Obol. Name der Mutter: Nora Obol. 

Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfas
sung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Joseph Kony wurde am 7. März 2016 nach Nummer 12 und Nummer 13 Buch
staben b, c und d der Resolution 2262 (2016) in die Liste aufgenommen als eine 
Person, „die Handlungen [vornimmt] oder [unterstützt], die den Frieden, die 
Stabilität oder die Sicherheit der Zentralafrikanischen Republik untergraben“, 
„an der Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der Zentralafri
kanischen Republik beteiligt [ist], die gegen die internationalen Menschenrechts
normen oder das humanitäre Völkerrecht verstoßen oder die Menschenrechts
übergriffe oder -verletzungen darstellen, namentlich sexuelle Gewalttaten, ge
zielte Angriffe auf Zivilpersonen, ethnisch oder religiös motivierte Angriffe, 
Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser sowie Entführungen und Vertreibun
gen“, „unter Verstoß gegen das anwendbare Völkerrecht in dem bewaffneten 
Konflikt in der Zentralafrikanischen Republik Kinder einziehen oder einsetzen“ 
und „durch die illegale Ausbeutung von und den unerlaubten Handel mit natür
lichen Ressourcen in oder aus der Zentralafrikanischen Republik, einschließlich 
Diamanten, Gold [und aus wildlebenden] Tier- und Pflanzenarten […] gewonne
ner Produkte, bewaffnete Gruppen oder kriminelle Netzwerke [unterstützt]“. 

Weitere Angaben: 

Kony hat die Lord's Resistance Army (LRA) gegründet und wird als ihr Gründer, 
religiöser Führer, Vorsitzender und Oberbefehlshaber beschrieben. Nach ihrer 
Gründung in Norduganda in den 1980er-Jahren beteiligte sich die LRA an der 
Entführung, Ermordung und Verstümmelung Tausender Zivilisten in ganz Zen
tralafrika. Unter wachsendem militärischem Druck hat Kony der LRA 2005 und 
2006 den Rückzug aus Uganda befohlen. Seitdem ist die LRA in der Demokra
tischen Republik Kongo, der Zentralafrikanischen Republik, Südsudan und Be
richten zufolge in Sudan aktiv. 

Als Anführer der LRA entwickelt Kony die Strategie der LRA und sorgt für ihre 
Durchführung, was unter anderem den Dauerbefehl einschließt, die Zivilbevöl
kerung anzugreifen und brutal gegen sie vorzugehen. Seit Dezember 2013 begeht 
die LRA unter der Führung von Joseph Kony Entführungen, Vertreibungen, 
sexuelle Gewalttaten und Morde, denen Hunderte von Menschen in der Zentral
afrikanischen Republik zum Opfer fielen, und plündert und zerstört ziviles Ei
gentum. Die LRA konzentriert sich nun im Osten der Zentralafrikanischen Re
publik und Berichten zufolge in Kafia Kingi, einem Gebiet an der Grenze zwi
schen Sudan und Südsudan, dessen endgültigen Status noch nicht geklärt ist, das 
aber unter der militärischen Kontrolle von Sudan steht, und plündert dort Dörfer, 
um sich mit Lebensmitteln und Vorräten zu versorgen. Die Kämpfer legen Hin
terhalte, um Sicherheitskräfte anzugreifen, und stehlen ihre Ausrüstung, wenn sie 
auf die Angriffe der LRA reagieren; Kämpfer der LRA überfallen und plündern 
auch Dörfer, in denen keine Streitkräfte stationiert sind. Die LRA unternimmt 
auch zunehmend Angriffe auf Diamanten- und Goldminen. 

▼M8 

2013D0798 — DE — 12.03.2016 — 008.001 — 16



 

Gegen Kony liegt ein vom Internationalen Strafgerichtshof ausgestellter Haftbe
fehl vor. Der IStGH beschuldigt ihn des zwölffachen Verbrechens gegen die 
Menschlichkeit, unter anderem des Mordes, der Versklavung, der sexuellen Ver
sklavung, der Vergewaltigung sowie unmenschlicher Handlungen, die in schwe
rer Verletzung der körperlichen und der geistigen Gesundheit bestehen, und wirft 
ihm Kriegsverbrechen in 21 Fällen vor, die unter anderem Mord, grausame 
Behandlung von Zivilpersonen, vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung, 
Plünderung, Vergewaltigung und Zwangsrekrutierung von Kindern unter 15 Jah
ren durch Entführung umfassen. 

Kony hat den Rebellen den Dauerbefehl erteilt, Diamanten und Gold von hand
werklich Bergbautreibenden im Osten der Zentralafrikanischen Republik zu rau
ben. Berichten zufolge werden einige der Minerale von Konys Gruppe nach 
Sudan transportiert oder für den Handel mit lokalen Zivilpersonen und Mitglie
dern der früheren Séléka genutzt. 

Kony hat seinen Kämpfer ebenfalls die Anweisung erteilt, Elefanten im National
park Garamba in der Demokratischen Republik Kongo zu wildern; Berichten 
zufolge werden von dort aus Elefantenstoßzähne durch den Osten der Zentral
afrikanischen Republik nach Sudan transportiert, wo sie offenbar von hochran
gigen LRA-Mitgliedern verkauft und für den Handel mit sudanesischen Händlern 
und örtlichen Beamten genutzt werden. Der Elfenbeinhandel ist für Konys 
Gruppe eine bedeutende Einnahmequelle. Seit Januar 2015 wurden 500 Mitglieder 
der Lord's Resistance Army Berichten zufolge aus Sudan ausgewiesen. 

▼M3 
B. Einrichtungen 

▼M6 
1. BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM 

(Aliasname: a) BADICA/KRDIAM b) KARDIAM) 

Anschrift: a) BP 333, Bangui, Zentralafrikanische Republik (Tel.: +32 3 
2310521, Fax: +32 3 2331839, E-Mail: kardiam.bvba@skvnet·be: Website: 
www.groupeabdoulkarim.com) b) Antwerpen, Belgien 

Weitere Angaben: Die Geschäftsleitung hat seit 12. Dezember 1986 
Abdoul-Karim Dan-Azoumi und seit 1. Januar 2005 Aboubaliasr Mahamat inne. 
Zu den Tochterunternehmen zählen MINAiR und SOFIA TP (in Duala, Kame
run). 

Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfas
sung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Das Bureau d'Achat de Diamant en Centrafrique (zentralafrikanisches Diaman
tenverkaufsbüro)/KARDIAM wurde am 20. August 2015 nach Nummer 12 
Buchstabe d der Resolution 2196(2015) in die Liste aufgenommen, da es „durch 
die illegale Ausbeutung von und den unerlaubten Handel mit natürlichen Res
sourcen in (...) der Zentralafrikanischen Republik, einschließlich Diamanten, 
Gold, wildlebender Tier- und Pflanzenarten sowie aus diesen gewonnener Pro
dukte, bewaffnete Gruppen oder kriminelle Netzwerke“ unterstützt. 

Weitere Angaben 

BADICA/KARDIAM hat in der Zentralafrikanischen Republik durch die illegale 
Ausbeutung von und den unerlaubten Handel mit natürlichen Ressourcen, ein
schließlich Diamanten und Gold, bewaffnete Gruppen, nämlich die ehemalige 
Séléka und Anti-Balaka, unterstützt. 

Das Bureau d'Achat de Diamant en Centrafrique (BADICA) hat 2014 weiterhin 
Diamanten aus Bria und Sam-Ouandja (Provinz Haute Kotto) im Osten der 
Zentralafrikanischen Republik erworben; dort erheben die früheren Séléka-Kräfte 
Steuern auf den Lufttransport von Diamanten und treiben Schutzgelder von Dia
mantensuchern ein. Mehrere der für BADICA arbeitenden Diamantenlieferanten 
in Bria und Sam-Ouandja stehen in enger Verbindung mit ehemaligen Séléka- 
Befehlshabern. 
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Im Mai 2014 haben die belgischen Behörden zwei Diamantenpakete beschlag
nahmt, die an die Vertretung von BADICA in Antwerpen — in Belgien offiziell 
als KARDIAM registriert — geschickt worden waren. Der Beurteilung von Dia
mantenexperten zufolge sind die beschlagnahmten Diamanten mit hoher Wahr
scheinlichkeit zentralafrikanischer Herkunft und weisen Merkmale auf, die für 
Sam-Ouandja und Bria sowie Nola (Provinz Sangha Mbaéré) im Südwesten des 
Landes typisch sind. 

Händler, die illegal aus der Zentralafrikanischen Republik, auch dem westlichen 
Teil des Landes, auf ausländische Märkte geschmuggelte Diamanten erworben 
haben, waren in Kamerun im Auftrag von BADICA tätig. 

Im Mai 2014 hat BADICA zudem Gold ausgeführt, das in Yaloké (Ombella- 
Mpoko) produziert wurde; dort waren kleine Goldminen bis Anfang Februar 
2014 unter der Kontrolle der Séléka, bis Gruppen der Anti-Balaka die Kontrolle 
übernahmen. 

▼M8 
2. LORD'S RESISTANCE ARMY (Aliasnamen: a) LRA, b) Lord's Resistance 

Movement (LRM), c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A) 

Anschrift: a) Vakaga, Zentralafrikanische Republik, b) Haute-Kotto, Zentralafri
kanische Republik, c) Basse-Kotto, Zentralafrikanische Republik, d) Haut-Mbo
mou, Zentralafrikanische Republik, e) Mbomou, Zentralafrikanische Republik, 
f) Haut-Uolo, Demokratische Republik Kongo, g) Bas-Uolo, Demokratische Re
publik Kongo, h) (gemeldete Anschrift: Kafia Kingi (ein Gebiet an der Grenze 
zwischen Sudan und Südsudan, dessen endgültiger Status noch nicht geklärt ist). 
Seit Januar 2015 wurden 500 Mitglieder der Lord's Resistance Army Berichten 
zufolge aus Sudan ausgewiesen. 

Benannt am: 7. März 2016. 

Weitere Angaben: In den 1980er-Jahren in Norduganda gegründet. Beteiligt an 
der Entführung, Ermordung und Verstümmelung Tausender Zivilisten in Zentral
afrika, darunter Hunderte in der Zentralafrikanischen Republik. Der Anführer ist 
Joseph Kony. 

Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfas
sung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Die Lord's Resistance Army wurde am 7. März 2016 nach Nummer 12 und 
Nummer 13 Buchstaben b, c und d der Resolution 2262 (2016) in die Liste 
als Einrichtung aufgenommen, „die Handlungen [vornimmt] oder [unterstützt], 
die den Frieden, die Stabilität oder die Sicherheit der Zentralafrikanischen Repu
blik untergraben“, „an der Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen 
in der Zentralafrikanischen Republik beteiligt [ist], die gegen die internationalen 
Menschenrechtsnormen oder das humanitäre Völkerrecht verstoßen oder die 
Menschenrechtsmissbräuche oder -verletzungen darstellen, namentlich sexuelle 
Gewalttaten, gezielte Angriffe auf Zivilpersonen, ethnisch oder religiös motivierte 
Angriffe, Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser sowie Entführungen und Ver
treibungen“, „unter Verstoß gegen das anwendbare Völkerrecht in dem bewaff
neten Konflikt in der Zentralafrikanischen Republik Kinder einziehen oder ein
setzen“ und „durch die illegale Ausbeutung von und den unerlaubten Handel mit 
natürlichen Ressourcen in oder aus der Zentralafrikanischen Republik, einschließ
lich Diamanten, Gold [und aus wildlebenden] Tier- und Pflanzenarten […] ge
wonnener Produkte, bewaffnete Gruppen oder kriminelle Netzwerke [unter
stützt]“. 

Weitere Angaben: 

Nach ihrer Gründung in Norduganda in den 1980er-Jahren beteiligte sich die 
LRA an der Entführung, Ermordung und Verstümmelung Tausender Zivilisten in 
ganz Zentralafrika. Unter zunehmendem militärischem Druck ordnete der Anfüh
rer der LRA, Joseph Kony, 2005 und 2006 den Rückzug der LRA aus Uganda 
an. Seitdem ist die LRA in der Demokratischen Republik Kongo, der Zentral
afrikanischen Republik, Südsudan und Berichten zufolge Sudan aktiv. 
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Seit Dezember 2013 begeht die LRA Entführungen, Vertreibungen, sexuelle 
Gewalttaten und Morde, denen Hunderte von Menschen in der Zentralafrikani
schen Republik zum Opfer gefallen sind, und plündert und zerstört ziviles Ei
gentum. Die LRA konzentriert sich nun im Osten der Zentralafrikanischen Re
publik und Berichten zufolge in Kafia Kingi, einem Gebiet an der Grenze zwi
schen Sudan und Südsudan, dessen endgültiger Status noch nicht geklärt ist, das 
aber unter der militärischen Kontrolle von Sudan steht, und plündert dort Dörfer, 
um sich mit Lebensmitteln und Vorräten zu versorgen. Die Kämpfer legen Hin
terhalte, um Sicherheitskräfte anzugreifen, und stehlen ihre Ausrüstung, wenn sie 
auf die Angriffe der LRA reagieren; Kämpfer der LRA überfallen und plündern 
auch Dörfer, in denen keine Streitkräfte stationiert sind. Die LRA unternimmt 
auch zunehmend Angriffe auf Diamanten- und Goldminen. 

LRA-Zellen werden oft von Gefangenen begleitet, die zur Arbeit als Träger, 
Köche und Sexsklaven gezwungen werden. Die LRA begeht geschlechtsspezi
fische Gewalttaten, einschließlich Vergewaltigungen von Frauen und jungen 
Mädchen. 

Im Dezember 2013 entführte die LRA Dutzende Menschen in Haute-Kotto. Die 
LRA war Berichten zufolge an der Entführung von Hunderten von Zivilisten in 
der Zentralafrikanischen Republik seit Anfang 2014 beteiligt. 

Kämpfer der LRA griffen Anfang 2014 mehrfach Obo in der Präfektur 
Haute-Mbomou im Osten der Zentralafrikanischen Republik an. 

Die LRA griff zwischen Mai und Juli 2014 Obo und andere Orte im Südosten 
der Zentralafrikanischen Republik an; unter anderem führte sie Anfang Juni 
scheinbar koordinierte Angriffe und Entführungen in der Präfektur Mbomou 
durch. 

Mindestens seit 2014 ist die LRA an der Elefantenwilderei und am Elfenbein
schmuggel beteiligt, um Einnahmen zu erwirtschaften. Berichten zufolge 
schmuggelt die LRA Elfenbein aus dem Garamba-Nationalpark im Norden der 
Demokratischen Republik Kongo nach Darfur, um es gegen Waffen und Vorräte 
einzutauschen. Die LRA transportiert Berichten zufolge die Stoßzähne von ge
wilderten Elefanten durch die Zentralafrikanische Republik nach Darfur im Su
dan, um sie dort zu verkaufen. Zudem hat Kony Berichten zufolge seit Anfang 
2014 Kämpfer der LRA angewiesen, Diamanten und Gold von Bergarbeitern im 
Osten der Zentralafrikanischen Republik zu plündern und nach Sudan zu bringen. 
Seit Januar 2015 wurden 500 Mitglieder der Lord's Resistance Army Berichten 
zufolge aus Sudan ausgewiesen. 

Anfang Februar 2015 entführten schwer bewaffnete Kämpfer der LRA Zivilper
sonen in Kpangbayanga in der Präfektur Haut-Mbomou und stahlen Lebensmit
tel. 

Nach einem Angriff der LRA auf Ndambissoua im Südosten der Zentralafrikani
schen Republik am 20. April 2015, bei dem Kinder entführt wurden, flohen die 
meisten Dorfbewohner. Und Anfang Juli 2015 griff die LRA mehrere Dörfer im 
Süden der Präfektur Haute-Kotto an, bei denen es zu Plünderungen, Gewalttaten 
gegen die Zivilbevölkerung, dem Niederbrennen von Häusern und Entführungen 
kam. 

Seit Januar 2016 haben Angriffe, die der LRA zugeschrieben werden, in Mbo
mou, Haut-Mbomou und Haute-Kotto zugenommen, wobei vor allem die Berg
baugebiete in Haute-Kotto betroffen sind. Bei diesen Angriffen kam es zu Plün
derungen, Gewalttaten gegen die Zivilbevölkerung, der Zerstörung von Eigentum 
und Entführungen. Sie führten zu Vertreibungen der Bevölkerung, darunter etwa 
700 Menschen, die in Bria Zuflucht suchten. 
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